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Erster Nachtrag gemäß Mitteilung vom Januar 2022 | Temporärer Produktionskostenzuschlag  

 

Sehr geehrter Geschäftspartner, 

unsere Hoffnung, den Ihnen Ende Januar übermittelten Zuschlag nach unten korrigieren zu können, hat sich 
leider zerschlagen. 

Der Ausbruch des russisch-ukrainischen Konflikts hat die Situation am Markt dramatisch verschärft, indem er 
große Unsicherheiten auf die Gas- und Ölversorgung und letztlich auch auf die Zellulosepreise projiziert hat, 
die wiederum steigen oder gestiegen sind.  

Im Jahr 2021 stiegen die Energie- und Gaspreise um 400%, und im Jahr 2022 weiter um 200%. 
Insgesamt beläuft sich der Anstieg im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie auf etwa 1500%. 

Dieser Anstieg macht die Herstellung unserer Produkte unter den derzeitigen Bedingungen untragbar und 
garantiert nicht die für unser Geschäft notwendige Kontinuität. Dadurch befinden wir uns leider in einer 
extremen Ausnahmesituation und haben keinerlei Kontrolle über die Energie-, Logistik-, und Rohstoffkosten. 

Als Folge und im Anschluss an unsere frühere Mitteilung über die zweimonatige Revision des 
PRODUKTIONSKOSTENZUSCHLAGS teilen wir Ihnen mit diesem Schreiben mit, dass die neuen 
Verkaufspreise, einschließlich des Produktionskostenzuschlages, ab dem 02. Mai 2022 bis zum 31. 
August 2022 in Kraft treten werden. 

Diese neuen verbindlichen und befristeten Bedingungen bedeuten eine Erhöhung von zusätzlichen 16% und 
werden in der neuen Preisliste als Aufschlag (wie bereits seit 01.03. durchgeführt) berücksichtigt. 

Im Einzelnen bedeutet das folgendes:  

 Der bisherige Aufschlag vom 01.03.2022 erhöht sich bei Zellstoffartikeln um weitere 16% auf 
insgesamt 27%.  

 Der bisherige Aufschlag vom 01.03.2022 erhöht sich bei Recycling- und Kreppartikeln um 
weitere 16% auf insgesamt 32%.  

 



  
 
 
  

 

Alle Bestellungen, die noch im April ausgeliefert werden können (Voraussetzung Waren- und 
Logistikverfügbarkeit), werden zu aktuellen Preisen bearbeitet. Sollten Bestellungen in den Mai 
verschoben werden müssen, werden automatisch die Preise mit dem vollumfänglichen Zuschlag 
berechnet. Sie erhalten von uns vorab eine Information. NACHLIEFERUNGEN FINDEN NICHT STATT. 

Der Energiekostenzuschlag gilt ausnahmslos für alle Lieferungen ab Rechnungsdatum 02. Mai 2022 
und für alle von uns gelieferten Artikel, einschließlich Kundeneigenmarken. Auch Sonder- und 
Vertragsbedingte Vereinbarungen sind davon betroffen und bilden keine Ausnahme.  
 
Natürlich werden wir die Kostenentwicklung weiterhin sehr genau beobachten und alle 2 Monate auf den 
Prüfstand stellen, um den Zuschlag ggf. zu reduzieren oder abzuschaffen, sobald die Marktbedingungen 
dies zulassen. Wir hoffen im Umkehrschluss, dass bei weiter steigenden Kosten eine Erhöhung oder 
Verstetigung des Zuschlags nicht erforderlich sein wird. 
 
Sollten Sie Klärungsbedarf haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre anhaltende Unterstützung von Sofidel. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Enzo Ricci        Marco Errore 

Vizepräsident Marketing & Vertrieb AFH    Country Sales Manager AFH 

Sofidel Gruppe        Sofidel Germany GmbH 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 


